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Marc Glissmann, Dr. Jörg Schulz: 

Marktstandards in der Erwerbsunfähigkeitsversicherung 

Bei der Analyse von EU-Bedingungen hat sich infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse 
GmbH dazu entschlossen, einen Katalog von insgesamt 17 Kriterien zugrunde zu legen. 
Diese Kriterien beziehen sich ausschließlich auf die Bedingungswerke, nicht aber auf techni-
sche Gestaltungsmöglichkeiten, wie bspw. die Höhe einer beitragsfrei versicherbaren Rente.  

Aus diesen 17 Kriterien wird ausdrücklich kein Rating erstellt, da wir auf dem Standpunkt 
stehen, dass sich die einzelnen Bedingungsbestandteile nicht gegeneinander „aufrech-
nen“ lassen. Aus genau diesem Grund nehmen wir auch keine Bewertung in Form von Punk-
ten vor, sondern stellen für die einzelnen Kriterien lediglich dar, ob der Versicherer eine Rege-
lung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist. Der Marktstandard 
wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häu-
figsten verwendet wird. 

Gerade im Hinblick auf „Best Advice“ halten wir es für sehr sinnvoll, die einzelnen Bedin-
gungswerke daran zu messen, was aktuell am Markt üblich ist. Es ist für den Berater und 
Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedi-
gend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind. 

Insgesamt betrachten wir die folgenden 17 Kriterien: 

• Prognosezeitraum 

• Rückwirkende Leistung 

• Spezifikation der Erwerbstätigkeit 

• Arbeitsumfang 

• EU aufgrund von Pflegebedürftigkeit 

• Meldefristen 

• Beitragsstundung 

• Zeitlich Befristetes Anerkenntnis 

• Kostenübernahme bei Auslandsaufenthalt 

• Geltungsbereich 

• Mitwirkungspflichten Gesundheit 

• Einmalzahlungen 

• Nachversicherung ohne Anlass 

• Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten 

• BU-Umtausch-Option 

• Verlängerungsoption 

• Gesetzliche EM-Rente gilt als EU 

Grundlage der statistischen Auswertungen sind mit Stand April 2026 insgesamt 39 Be-
dingungswerke in der Erwerbsunfähigkeitsversicherung. (Selbständige Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung und Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung) 
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Basis, Bronze, Silber und Gold 
 
 
Um den Wünschen der Anbieter Rechnung zu tragen, hat infinma im letzten Jahr das Verfah-
ren der Marktstandards weiter differenziert. Damit der Marktstandard insgesamt erfüllt wird, 
muss ein Produkt wie bisher in allen getesteten Kriterien den Standard mindestens erreichen. 
Jedes Übertreffen des Standards wird von infinma mit 1 Pluspunkt gewertet. In insgesamt 10 
Kriterien gibt es Versicherer, die mit ihrem Produkt den jeweiligen Standard übertreffen, so 
dass max. 10 Punkte möglich sind. Je nach Anzahl der erreichten Plus-Punkte vergibt infinma 
jetzt erstmals verschiedene Level seiner Marktstandard-Siegel:  
 
 
 
 
10, 9, 8 x Plus: Gold  
 
7, 6, 5 x Plus: Silber  
 
4, 3, 2, 1 x Plus: Bronze  
 
0 x Plus: Erfüllt (Basis)  

 

Von den 39 Tarifen haben 12 die Marktstandard-Kriterien erfüllt und infinma konnte 4 x Silber 
und 8 x Bronze vergeben. Die Klassen Gold und Basis wurden dieses Jahr nicht belegt. 

Mit den neuen Markstandard-Levels ist infinma den Wünschen der Anbieter entgegengekom-
men, die sich eine größere Differenzierung bei den Ergebnissen gewünscht haben. 7-mal Plus 
deutet halt auf ein für den Kunden günstigeres Produkt hin, als „nur“ die Basis-Variante (erfüllt). 
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Prognosezeitraum 

 

Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen aus ei-
ner Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist eine ärztliche 
Prognose, in der der versicherten Person attestiert wird, 
dass sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg voraus-
sichtlich nicht in der Lage sein wird, ihre Tätigkeit auszu-
üben. Ein Arzt wird eine solche Prognose umso eher stel-
len können, je kürzer der Zeitraum ist, für den die Prog-
nose Gültigkeit haben soll. Marktüblich ist zurzeit eine 
Prognose, die auf einen Zeitraum von voraussichtlich län-
ger als 6 Monaten abstellt, worunter unter Umständen 
auch ein Zeitraum von drei Jahren oder eine "voraussicht-
lich dauernde" Erwerbsunfähigkeit fallen kann. Aus Kun-
densicht ist jedoch ein kürzerer Zeitraum zu begrüßen. 

Sollte keine ärztliche Prognose über den erforderlichen 
Zeitraum möglich sein, so greift ein zweites "Auffangkrite-
rium". Die versicherte Person gilt auch dann als erwerbs-
unfähig, wenn Sie bereits 6, 12 oder 18 Monate ununter-
brochen außer Stande war, einer Erwerbstätigkeit in ge-
wisser Regelmäßigkeit nachzugehen. In diesem Fall kann 
es bei den einzelnen Anbietern Unterschiede im Zeitpunkt 
des Leistungsbeginns geben. 
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1. Prognosezeitraum: voraussichtlich mindestens 6 Monate 

2. Prognosezeitraum: voraussichtlich dauernd oder mindestens 3 

Jahre 
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Rückwirkende Leistung 

 

Die Leistungspflicht der Erwerbsunfähigkeits-versiche-
rung hängt damit zusammen, dass eine Prognose gestellt 
wird, wie lange die versicherte Person voraussichtlich au-
ßer Stande sein wird, einer Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen. Auch unabhängig von einer solchen Prognose kann 
eine Erwerbsunfähigkeit bereits mehrere Monate bestan-
den haben. Für den Versicherten ist es dann interessant, 
ob auch für die zurückliegenden Zeiten der Erwerbsunfä-
higkeit geleistet wird, bspw. nach 6 Monaten EU rückwir-
kend ab Beginn. Alternativ leisten einige Versicherer erst, 
wenn der Zustand der EU weiter fortbesteht, also bspw. 
an Beginn des 7. Monats einer EU. 
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1. Nach 6 Monaten, rückwirkende Leistung 

2. Nach 6 Monaten, keine rückwirkende Leistung 

 

 

  



 

Stand 04/2026 Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH, Köln 9 

Spezifikation der Erwerbstätigkeit 

 

Für die Frage, ob die versicherte Person in der Lage ist 
eine Tätigkeit auszuüben, spielen bei der Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung diverse Gesichtspunkte eine Rolle. 
Es ist üblich, dass gewisse Aspekte, wie die jeweilige Ar-
beitsmarktlage, die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen oder 
das bisherige berufliche Einkommen ausgeschlossen 
werden. Aber auch hier haben sich verschiedene Varian-
ten am Markt etabliert. Im Gegensatz zur Berufsunfähig-
keitsversicherung, bei der die Berücksichtigung des zu-
letzt ausgeübten Berufs, der Ausbildung und Erfahrung 
und der Lebensstellung für den Kunden die günstigste 
Variante war, ist es bei Erwerbsunfähigkeit von Vorteil, je 
mehr Aspekte unberücksichtigt bleiben. Einige Versiche-
rer schließen von der Prüfung z.B. nur die zuletzt ausge-
übte berufliche Tätigkeit aus, was bedeutet, dass die Le-
bensstellung durchaus zur Leistungsprüfung herangezo-
gen werden kann. Deshalb ist für den Kunden die güns-
tigste Variante, wenn sowohl die zuletzt ausgeübte beruf-
liche Tätigkeit, die erworbenen Fähigkeiten und Kennt-
nisse als auch die Lebensstellung unberücksichtigt blei-
ben.  
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1. Alle Tätigkeiten, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt üblich 

sind, und alle selbständigen Tätigkeiten 

2. Irgendeine (Erwerbs-) Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes (in 

gewisser Regelmäßigkeit) 

3. Jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt üblich ist, un-

berücksichtigt bleiben Tätigkeiten, die von Behinderten […] durch-

geführt werden können 
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Arbeitsumfang 

 

Ein sehr wichtiger Punkt ist, zu wissen, wann eine Person 
überhaupt als erwerbsunfähig gilt. Kann diese Person gar 
nicht mehr arbeiten oder kann sie nur wenige Stunden 
täglich arbeiten? Und genau aus dieser Frage haben sich 
die verschiedenen Formulierungen der Versicherer her-
ausgefiltert. Der Markstandard besagt, dass eine versi-
cherte Person erwerbsunfähig ist, wenn sie außerstande 
ist, eine Erwerbstätigkeit von mehr als 3 Stunden täglich 
auszuüben. Abweichend hiervon gibt es einige Versiche-
rer, die einen Arbeitsumfang von mindestens 2 Stunden 
täglich nennen. Der Nachteil hierbei ist, wenn der Versi-
cherte z.B. in der Lage ist 2 1/2 Stunden zu arbeiten, er 
bei der 2-Stunden-Theorie schon keine Leistungen mehr 
beziehen könnte, bei der marktüblichen Variante jedoch 
schon. 

Am ungünstigsten für den Kunden ist es, wenn wirklich 
eine vollständige Erwerbsunfähigkeit erwartet wird bzw. 
wenn kein Hinweis zur Stundenzahl angegeben ist, was 
auf eine vollständige Erwerbsunfähigkeit hindeutet. In 
diesem Fall darf der Versicherte überhaupt nicht mehr ar-
beiten können.  
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1. Arbeitsumfang von mindestens 3 Stunden täglich 

2. Arbeitsumfang von mindestens 2 Stunden täglich oder weniger 

3. Arbeitsumfang von mindestens 3 Stunden täglich; Teilleistung bei 

Arbeitsumfang zwischen 3 und 6 Stunden  
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EU aufgrund von Pflegebedürftigkeit 

 

Bei der Definition der Erwerbsunfähigkeit infolge Pflege-
bedürftigkeit wird in den Bedingungen eine Punktetabelle 
zugrunde gelegt. Hier ergibt sich die Frage, ab wann der 
Versicherer leistet bzw. in welcher Pflegestufe sich der 
Versicherte befinden muss, um Leistungen beziehen zu 
können. 

Dieses Kriterium lässt sich jedoch schwer vergleichen, da 
die Aufstellung der Punktetabelle und die Leistung daraus 
sehr unterschiedlich gestaltet sind. Befindet sich der Ver-
sicherte bspw. in Pflegestufe 3, muss zudem darauf ge-
achtet werden, ob der Versicherte insgesamt 6 oder nur 
4 Pflegepunkte angegeben hat.  
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1. Leistung bei 3 oder 4 von 6 Pflegepunkten 

2. Leistung bei 1 von 6 Pflegepunkten 

3. Keine Erwerbsunfähigkeit aufgrund Pflegebedürftigkeit 

4. Leistung bei 1 oder 2 von 4 Pflegepunkten 

5. Sonstige Regelungen 

6. Leistung bei 2 von 6 Pflegepunkten 
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Meldefristen 

 

Normalerweise wird ein Versicherter ein Interesse daran 
haben, den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich 
seinem Versicherer zu melden. Gerade im Bereich der 
EU kann es jedoch durchaus Fälle geben, in denen die 
versicherte Person den Eintritt des Versicherungsfalles 
gar nicht unverzüglich melden kann (bspw. aus gesund-
heitlichen Gründen) oder will (bspw., weil sie abwarten 
möchte, bis weitere ärztliche Gutachten vorliegen oder 
weil der Bescheid eines Trägers der gesetzlichen Renten-
versicherung abgewartet wird). Für den Kunden ist es da-
her vorteilhaft, wenn der Versicherer in seinen Bedingun-
gen gänzlich auf Meldefristen verzichtet. Beinhaltet ein 
Bedingungswerk eine Meldefrist (i.d.R. 3, 6, 12 oder 36 
Monate), so beginnt die Leistungspflicht des Versicherers 
bei einer verspäteten Meldung erst mit dem Zeitpunkt der 
Meldung. Ausnahmen machen Versicherer dann, wenn 
die verspätete Meldung ohne Verschulden der versicher-
ten Person erfolgte. Meldefristen können für den Versi-
cherten zu erheblichen Leistungseinbußen führen.  
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1. Rückwirkende Leistung bis zu 3 Jahre 

2. Verzicht auf eine Meldepflicht bzw. kein Hinweis auf eine 

Meldepflicht 
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Beitragsstundung  
 

Grundsätzlich müssen bei einer Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung die Prämien bis zur Entscheidung über die 
Leistungspflicht weiter gezahlt werden. Da jedoch die Ent-
scheidung über die Leistung unter Umständen sehr lange 
dauern kann, bieten die meisten Versicherer die Möglich-
keit, für den Zeitraum der Leistungsprüfung die Prämien 
(zinslos) zu stunden. Ob es sinnvoll ist, den Stundungs-
zeitraum bis zu einem möglicherweise abschließenden 
Gerichtsverfahren zu stunden ist fraglich, da dieser Zeit-
raum sehr lang sein kann und i.d.R. bei einer Ablehnung 
der Leistungspflicht die Prämien nachgezahlt werden 
müssen. Insofern sollte der Versicherer Möglichkeiten 
bieten, bei eventuellen Zahlungsschwierigkeiten dem 
Kunden entgegen zu kommen. 
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1. Zinslose Stundung der Beiträge bis zur Leistungsentschei-

dung möglich, ratierliche Rückzahlung möglich 

2. Keine Angaben zu evtl. Stundungsmöglichkeiten 
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Zeitlich befristetes Anerkenntnis 

 

Oftmals kann die Prüfung der Erwerbsunfähigkeit einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Daher bieten einige Versiche-
rer an, für den Zeitraum der Leistungsprüfung (oder be-
schränkt auf bspw. 12 Monate) EU-Leistungen befristet 
anzuerkennen. Dies kann für den Kunden aber durchaus 
problematisch werden, da ein zeitlich befristetes Aner-
kenntnis keine rechtlich verbindliche Leistungspflicht be-
gründet. Im schlimmsten Fall würde dies für den Kunden 
bedeuten, dass er seine bis zur endgültigen Leistungsent-
scheidung erhalten Leistungen bei Leistungsablehnung 
zurückzahlen muss. 

Erschwerend hinzu kommt, dass der Kunde i.d.R. nach 
Ablauf einer Befristung einen neuen Antrag auf EU-Leis-
tungen stellen muss. Dies dürfte jedoch den wenigsten 
Kunden bekannt sein. 

Vorteilhaft ist daher, wenn bei einem vom Versicherer 
ausgesprochenen befristeten Anerkenntnis sicher gestellt 
ist, dass der Versicherer selber auf den Kunden zugeht, 
um eine eventuell weitere Leistungspflicht zu klären.  
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1. Verzicht auf befristete Anerkenntnisse 

2. Ein zeitlich befristetes Anerkenntnis ist in Ausnahmefällen 

einmalig möglich 

3. Zeitlich befristetes Anerkenntnis möglich; aber es muss kein neuer 

Leistungsantrag gestellt werden, Versicherer prüft 
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Kostenübernahme bei Auslandsaufenthalt 

 

Neben dem Geltungsbereich ist von Bedeutung, was im 
Falle der Leistungsprüfung geschieht. Wenn der Versi-
cherungsschutz zwar grundsätzlich weltweit besteht, 
ärztliche Untersuchungen aber nur in Deutschland 
durchgeführt werden dürfen, dann ist auch dies nachtei-
lig für den Versicherten. In vielen Fällen wird zudem da-
rauf hingewiesen, dass der Versicherte die Kosten für 
die Reise nach Deutschland und / oder für die ärztlichen 
Untersuchungen selber zu tragen hat, und das, obwohl 
er sich vielleicht im entfernten Ausland aufhält. 
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1. Übernahme der Reise- und Unterkunftskosten in den  

Bedingungen konkretisiert 

2. Keine Angaben zu Übernahme von Reise- und Unterkunftskosten 
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Geltungsbereich 

 

Für den Versicherten kann es sehr wichtig sein, dass der 
Versicherungsschutz weltweit gilt. Nicht immer kann 
schließlich davon ausgegangen werden, dass der EU-Fall 
nur in Deutschland eintritt. Man denke bspw. an einen Un-
fall, Herzinfarkt, Schlaganfall o.ä. im Urlaub. Jede Ein-
schränkung des Geltungsbereichs ist daher nachteilig für 
den Kunden.  
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1. Der Versicherungsschutz gilt weltweit bzw. ist nicht 

    eingeschränkt 

2. Der Versicherungsschutz gilt nur in der EU, Liechtenstein, 

Schweiz, Japan, Kanada und den USA 
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Mitwirkungspflichten Gesundheit 

 

Die Versicherer haben in ihren Bedingungen die unter-
schiedlichsten Mitwirkungspflichten aufgeführt. I.d.R. 
müssen bei Beantragung von EU-Leistungen bestimmte 
Unterlagen eingereicht werden. Darüber hinaus verlan-
gen einige Versicherer, dass bspw. die Aufnahme "ge-
fährlicher Sportarten" gemeldet wird. Gerade im Hinblick 
auf die Sportarten ist dies nicht unproblematisch, da der 
Versicherte i.d.R. zunächst selber entscheiden muss, ob 
seine Sportart nun gefährlich ist oder nicht.  

Besonders kritisch ist es, wenn die Versicherer verlangen, 
dass die versicherte Person bei einer eingetreten EU un-
verzüglich eine Minderung des EU-Grades oder den 
Wegfall einer EU mitteilen muss. Dies kann sie häufig gar 
nicht, da ihr der medizinische Sachverstand fehlt, um eine 
solche Minderung zu erkennen. 
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1. Der Wegfall der Erwerbsunfähigkeit oder eine Besserung des Ge-

sundheitszustandes / Minderung der Erwerbsunfähigkeit müssen 

unverzüglich gemeldet werden 

2. Keine Hinweise auf besondere Mitwirkungspflichten 

3. Ausdrücklicher Verzicht auf eine entsprechende Mitwirkungspflicht 

 

 

 

 
  



 

Stand 04/2026 Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH, Köln 27 

Einmalzahlungen 

 

Bei Eintritt einer EU fallen möglicherweise für einen Ver-
sicherten erhöhte finanzielle Belastungen an. Diesem 
Umstand tragen die Versicherer zunehmend dadurch 
Rechnung, dass sie Einmalzahlungen, wie bspw. eine An-
fangshilfe oder bei Wiederaufnahme einer Tätigkeit eine 
Wiedereingliederungshilfe leisten. Auf diese Weise sollen 
die Versicherten ggf. auch dazu animiert werden, sich sel-
ber verstärkt um eine Wiedereingliederung ins berufliche 
Leben zu kümmern. 
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1. Keine Einmalzahlungen 

2. Wiedereingliederungshilfe 

3. Soforthilfe / Anfangshilfe 

4. Sonstige Einmalzahlungen 
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Nachversicherungsoptionen ohne Anlass 
 

 
Für den Versicherten kann es wichtig werden, den Versi-
cherungsschutz während der Laufzeit seiner Erwerbsun-
fähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung 
anpassen zu können. Üblich sind bisher vor allem die An-
passungsmöglichkeiten, die an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft sind. Veränderte Lebensumstände, bspw. 
Heirat, Geburt eines Kindes oder Erwerb einer Immobilien 
führen möglicherweise zu einem erhöhten Absicherungs-
bedarf.  
 
Vorteilhaft ist es zudem, wenn auch die Möglichkeit be-
steht, den Versicherungsschutz anpassen zu können, 
ohne dass ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Nicht 
jeder Versicherte möchte heiraten, um seinen Versiche-
rungsschutz erhöhen zu können. 
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1. Keine Nachversicherungsoptionen ohne Anlass 

2. Nachversicherungsoptionen ohne Anlass 
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Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten 

 

Einige Versicherer bieten inzwischen die Möglichkeit, bei 
Zahlungsschwierigkeiten die Beiträge reduzieren zu las-
sen oder für einen bestimmten Zeitraum die Beiträge zu 
stunden. Dies ist für den Kunden meist sinnvoller als eine 
Beitragsfreistellung, da diese i. d. R. mit einem reduzier-
ten Versicherungsschutz verbunden ist. Die Regelungen 
der einzelnen Gesellschaften unterscheiden sich einer-
seits in der Begründung für eine Beitragsstundung, ande-
rerseits auch in der Dauer, für die Beiträge gestundet wer-
den können.  
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1. Es wird keine Stundung bei Zahlungsschwierigkeiten           

angeboten 

2. Bei Zahlungsschwierigkeiten ist eine Stundung von bis zu               

6 Monaten möglich 

3. Bei Zahlungsschwierigkeiten ist eine Stundung von bis zu            

12 Monaten möglich 

4. Bei Zahlungsschwierigkeiten ist eine Stundung von bis zu            

24 Monaten möglich 

5. Bei Zahlungsschwierigkeiten ist eine Stundung von bis zu            

24 Monaten (Elternzeit 36 Monate) möglich 
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BU-Umtausch-Option 

 

Erwerbsunfähigkeitsversicherungen werden häufig von 
jüngeren Menschen (Schüler, Studenten, Auszubildende) 
oder aber von Menschen mit einem hohen Anteil körper-
licher Tätigkeit abgeschlossen. Wenn diese Personen 
entweder erstmalig eine berufliche Tätigkeit aufnehmen 
oder aber sich die berufliche Tätigkeit so ändert, dass der 
Anteil der körperlichen Arbeit deutlich verringert wird, 
kann es sinnvoll sein, eine Erwerbsunfähigkeitsversiche-
rung in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umzutau-
schen. 

Wenn eine entsprechende Umtausch-Option vorhanden 
ist, so besteht i. d. R. die Möglichkeit, diesen Umtausch 
ohne erneute Gesundheitsprüfung vornehmen zu kön-
nen. 
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1. Keine BU-Umtauschoption 

2. BU-Umtauschoption für Schüler, Studenten etc. 

3. BU-Umtauschoption für alle 
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Verlängerungsoption 

 

In den meisten Fällen kann der EU-Vertrag bis zu einem 
Endalter von 67 Jahren vereinbart werden. Dieses Endal-
ter orientiert sich an der Regelaltersrente der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Da diese Grenze in den letzten Jah-
ren von ursprünglich 65 Jahren nun auf 67 Jahren ange-
hoben wurde und die Menschen immer älter werden, 
wäre es nicht verwunderlich, wenn die nächste Erhöhung 
des Rentenalters stattfinden wird. Aufgrund dieser An-
nahme bieten einige Versicherer mittlerweile den Kunden 
eine Option, dass sie ihren Vertag im Rahmen der Erhö-
hung der Rentenversicherung anpassen können. So wird 
verhindert, dass zum Ende des Berufslebens eine Lücke 
im Versicherungsschutz entsteht. 
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1. Es wird eine Verlängerungsoption angeboten  

2. Es wird keine Verlängerungsoption angeboten  
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Gesetzliche EM-Rente gilt als EU 

 

Einige Versicherer betrachten die Erwerbsunfähigkeit 
auch als gegeben, wenn ein Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder ein berufsständisches Versor-
gungswerk in der Bundesrepublik Deutschland, dem die 
versicherte Person als Pflichtmitglied angehört, eine un-
befristete volle Erwerbsminderungsrente aus medizini-
schen Gründen gewährt. In einigen Fällen wird diese An-
erkennung zeitlich eingeschränkt z.B. ab einem bestimm-
ten Alter oder innerhalb einer entsprechenden Restlauf-
zeit. 
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1. Als Ursache für Erwerbsunfähigkeit gilt der Bescheid der gesetzli-

chen Rentenversicherung bei Erwerbsminderung 

2.  Als Ursache für Erwerbsunfähigkeit gilt der Bescheid der gesetzli-

chen Rentenversicherung bei Erwerbsminderung (zeitlich einge-

schränkt; z.B. erst ab einem bestimmten Alter oder innerhalb einer 

entsprechenden Restlaufzeit) 

3. Die gesetzliche Erwerbsminderung ist keine EU-Ursache 
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